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1 Allgemeines zur Anzeigepflicht 

Im Zuge der Grundsteuerreform wurde Grundbesitz – darunter fallen unbebaute und 
bebaute Grundstücke, wie Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, 
Mietwohngrundstücke, Wohnungseigentume, Teileigentume, Geschäftsgrundstücke, 
gemischt genutzte Grundstücke und sonstige bebaute Grundstücke, und land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe – in Deutschland vollständig neu bewertet. Entscheidend 
hierfür ist der Wert des Grundbesitzes zum Stichtag 1. Januar 2022. Ab dem Jahr 2025 
wird die Grundsteuer auf Basis des neuen Grundsteuerrechts von den Städten und 
Gemeinden erhoben.  
 
Ändern sich die relevanten Grundstücksdaten nach dem 1. Januar 2022 ist die 
Änderung der tatsächlichen Verhältnisse, die den Wert oder die Art (Vermögens- oder 
Grundstücksart) beeinflussen oder zu einer erstmaligen Feststellung führen kann, dem 
Finanzamt anzuzeigen (Anzeigepflicht gemäß § 228 Abs. 2 Bewertungsgesetz - 
BewG). 
Hierunter fällt beispielsweise die Änderung der Wohnfläche durch Anbau, Umbau, 
Ausbau oder Nutzungsänderung. 
Änderungen der Eigentumsverhältnisse sind nicht anzuzeigen. Das gilt insbesondere für 
Eigentumsänderungen, die im Grundbuch eingetragen werden. 
Etwas anderes gilt nur für den Eigentumsübergang an einem Gebäude, dessen 
Eigentümer nicht gleichzeitig Eigentümer des Grundstücks (fremder Grund und Boden) 
ist. 
 
Die Anzeigen sind grundsätzlich elektronisch zu übermitteln (§ 228 Abs. 6 BewG). Auf 
der Seite der Finanzverwaltung liegen die technischen Voraussetzungen zur Erfüllung 
der elektronischen Übermittlungspflicht noch nicht vor. 
Die Anzeigepflicht kann innerhalb der Anzeigefrist auch durch Abgabe einer 
Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts erfüllt werden. 
 
Weitere Informationen zum Thema Grundsteuer erhalten Sie unter:  
https://lfst.rlp.de/service/grund-und-boden/grundsteuerreform oder unter 
www.grundsteuerreform.de 
 
 
 
 

https://lfst.rlp.de/service/grund-und-boden/grundsteuerreform
http://www.grundsteuerreform.de/
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1.1 Zielgruppe 
Diese Benutzerhilfe richtet sich an Personen, die sich bereits erfolgreich bei Mein 
ELSTER registriert und bereits eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts (z. 
B. Feststellungserklärung zur Hauptfeststellung 1. Januar 2022) elektronisch ans 
Finanzamt übermittelt haben.  
Nachfolgend wird beispielhaft die Vorgehensweise für die Erstellung einer 
Änderungsanzeige mittels einer Feststellungserklärung für ein unbebautes 
Grundstück hin zu einer Bebauung mit einem Einfamilienhaus erklärt. 
 
 
 



ÄNDERUNGSANZEIGE MIT HILFE DER GRUNDSTEUER-FORMULARE AUF MEIN ELSTER  

 Seite 5 

2 Ausfüllen der Grundsteuer-Formulare in Mein 
ELSTER 

2.1 Übernahme der Daten in Mein ELSTER 
Die Formulare zur Grundsteuer sind auf Mein ELSTER auffindbar unter „Alle Formulare“ 
(https://www.elster.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare) - hier ist dann „Grundsteuer“ 
auszuwählen. 
 
 
Schritt 1: Auswahl der Formulare: 

 
  

https://www.elster.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare
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Nachdem Sie unter „Alle Formulare“ den Begriff „Grundsteuer > Grundsteuer für 
andere Bundesländer“ ausgewählt haben, klicken Sie auf der nächsten Seite ohne 
weitere Eintragungen auf „Weiter“: 
 

 
 
 
Schritt 2: „Mit Datenübernahme fortfahren“ 
 
Im Bereich Datenübernahme können Sie die Daten Ihrer bisherigen Übermittlung 
übernehmen. Klicken Sie bitte bei dem Formular, für welches Sie eine Änderung 
anzeigen möchten auf „Übernehmen“. 
 
Hinweis: Werden hier mehrere Formulare zur Auswahl angezeigt, vergleichen Sie, ob 
das 17-stellige Ordnungskriterium dem Grundstück entspricht, für welches Sie die 
Änderung anzeigen möchten. 
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Beachte: 
 
Alternativ kann das Formular auch über den Bereich „Mein ELSTER“ > „Meine 
Formulare“ > „Übermittelte Formulare“ aufgerufen werden. 
  

7407468101235124
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Hierzu ist in der Spalte Aktion  anzuwählen. 
 
In einem nächsten Schritt sind die Daten in ein neues Formular zu übernehmen. 
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74074681012351236 



ÄNDERUNGSANZEIGE MIT HILFE DER GRUNDSTEUER-FORMULARE AUF MEIN ELSTER  

 Seite 10 

Schritt 3: Dateneingabe 

Im nächsten Schritt klicken Sie bitte auf  . 
 

  
 

Es öffnet sich die Startseite des Formulars.  
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Hier geben Sie zunächst den Stichtag an. Dieser ist stets der 1. Januar des 
Folgejahres in dem sich die Änderung an Ihrem Grundbesitz ergeben hat.  
 
Beispiel: Fertigstellung des Gebäudes am 1. August 2022. Die Erklärung zu Feststellung 
des Grundsteuerwerts hat auf den 1. Januar. 2023 zu erfolgen. 
 
Weitere fachliche Hinweise und Hilfestellungen zu den einzelnen Eingabefeldern 

erhalten Sie unter . 
 
Hinweis: 
Das Aktenzeichen kann unverändert übernommen werden. 
 
 
Mit dem Klick auf „Nächste Seite“ gelangen Sie zum Hauptvordruck (GW1). 
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Schritt 5: Ausfüllen der „Allgemeinen Angaben“  
 

 
 
 
Im Hauptvordruck (GW1) sind die übernommen Daten der bisherigen Erklärung mit 

gekennzeichnet.  
 
Grundsätzlich müssen hier keine Angaben erneuert oder ergänzt werden. Überprüfen 
Sie bitte dennoch alle erforderlichen Angaben in den Teilseiten Nummer 1 bis Nummer 
8 auf Ihre Aktualität. 
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Schritt 6: Angabe zur Feststellung 
 

 
 
 
 
Das Formular ist mit den Daten Ihrer vorherigen Erklärung vorbelegt – in diesem Fall 
„Hauptfeststellung“.  

Diese Angabe ist mit    gekennzeichnet. 
 
 
Bei der Änderung der Angaben Ihres Grundbesitzes kann es sich um eine 
Nachfeststellung, Artfortschreibung, Wertfortschreibung oder Art- und 
Wertfortschreibung handeln. 
 
Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Feststellungen finden Sie in der Eingabehilfe 

. 
 
Bitte ändern Sie daher unter „Angaben zur Feststellung“ den Grund der 
Feststellung in einen anderen Grund – in diesem Falle „Art- und 
Wertfortschreibung“ ab.  
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Danach prüfen Sie unter „Art der wirtschaftlichen Einheit“, ob eine Änderung zu 
erfassen ist. 
Lag bisher lediglich ein unbebautes Grundstück vor und wurde dieses nun mit einem 
Einfamilienhaus bebaut, liegt ein bebautes Grundstück vor. Bitte ändern Sie die Auswahl 
in „bebautes Grundstück (wirtschaftliche Einheit des Grundvermögens)“. 
 

 
 
 
Haben Sie alle Angaben geprüft bzw. abgeändert, klicken Sie bitte auf „Nächste Seite“. 
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Schritt 7: Angabe Lage des Grundstücks/Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft 
 

 
 
Unter „Lage des Grundstücks/Betriebs der Land- und Forstwirtschaft“ 
überprüfen Sie die Angaben zu Adresse/Lage Ihres Grundbesitzes. 
 
 
Haben Sie alle Angaben überprüft bzw. abgeändert, klicken Sie bitte auf „Nächste 
Seite“. 
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Schritt 8: Eintragung der Angaben zur Gemarkung bzw. Flurstück 
 

 
 
 
Unter „Gemarkung(en) und Flurstück(e) des Grundvermögens“ überprüfen Sie 

bitte mittels Auswahl  alle Angaben zum Flurstück. 
 
Sofern erforderlich, erfassen Sie bitte die entsprechenden Änderungen. 
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Schritt 9: Eintragung der Angaben zu Eigentümer(innen) / Beteiligten 
 
Bitte überprüfen Sie ob, bei den Eintragungen unter 

  insbesondere Anpassungen bei den 
Adressangaben erforderlich sind.  
 
 

 
 
 
Wenn Sie neben den Grundstücks- und Eigentümerangaben alle erforderlichen Angaben 
im Hauptvordruck (GW1) von Nummer 1 bis Nummer 8 geprüft bzw. abgeändert haben, 
kommen Sie zur Anlage Grundstück (GW2). 
 
  



ÄNDERUNGSANZEIGE MIT HILFE DER GRUNDSTEUER-FORMULARE AUF MEIN ELSTER  

 Seite 19 

Schritt 10: Auswahl der Art des Grundstücks  
 
In der Anlage Grundstück (GW2) prüfen Sie bitte unter „1 Angaben zur 
Grundstückart“, ob die Angabe anzupassen ist. 
 
Im Falle der Bebauung mit einem Einfamilienhaus ist die Auswahl zum Beispiel von 
„unbebautes Grundstück“ in „Einfamilienhaus“ abzuändern. 
 

 
 
 
Einfamilienhäuser, wie im oben abgebildeten Bild, sind in der Regel nicht steuerbefreit. 
Daher können Sie direkt zu „4 - Angaben zum Grund und Boden“ springen. 
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Schritt 11: Eintragung der Angaben zum Grund und Boden 
 

 
 
Unter „4 – Angaben zum Grund und Boden“ der Anlage Grundstück (GW2) 
überprüfen Sie dann die Fläche und den Bodenrichtwert.  
 
Hinweis: 
Bei einer Bebauung sind hier grundsätzlich keine Angaben zu ändern. 
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Schritt 9: Gebäudeangaben (u.a. Baujahr, Wohnfläche, Garagenstellplatz) 
 
Bitte geben Sie im nächsten Schritt unter „5 – Angaben bei Wohngrundstücken 
zum Ertragswert“ über die Auswahl  die Daten zu Ihrem/Ihren 
Gebäude(n) an. 
 

 
 
 
Hinweis: 
Sofern Sie Änderungen an einem bereits bestehenden Gebäude anzeigen möchten, 
werden Ihnen an dieser Stelle das Gebäude bzw. die Gebäudeteile aus der vorherigen 
Erklärung angezeigt.  

Änderungen sind über    vorzunehmen. 
 
Zunächst füllen Sie hierzu die Felder zu „Allgemeine Angaben“ aus.  
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Hierunter fällt unter anderem die Angabe zum Baujahr des Gebäudes. 
 

 
Auf der nächsten Seite geben Sie bitte, falls vorhanden, die zur Wohnung oder dem 
Haus gehörende Anzahl der Garagen- oder Tiefgaragenstellplätze an. 
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Sofern bei den Garagen- oder Tiefgaragenstellplätzen keine Grundsteuerbefreiungen/ -
vergünstigungen vorliegen, rufen Sie die „Nächste Seite“ auf. 
 
 
Auf dieser Teilseite „3 – Angaben zu den Wohn- und Nutzflächen“ tragen Sie bitte die 
Anzahl der Wohnungen und deren Gesamtwohnfläche ein. 
 

 
 
Sollten noch weitere Flächen bestehen, die gewerblichen, betrieblichen (Büroräume, 
Werkstatt o. ä.), öffentlichen oder sonstigen Zwecken (z. B. Vereinsräume) dienen, sind 
diese im nächsten Feld zu erfassen. 
 
Handelt es sich bei Ihnen – wie in den Bildern als Beispiel vorgestellt – um 
ein Einfamilienhaus, so haben Sie es geschafft!  
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2.2 Prüfen der eingegebenen Daten und Versenden ans 
Finanzamt 

Angaben richtig eingetragen? 
 
Haben Sie alle Angaben in Ihr Formular eingetragen, können Sie Ihre Erklärung zur 
Feststellung des Grundsteuerwerts nochmals prüfen, bevor Sie diese an das Finanzamt 
übermitteln: 
Dazu nur noch oben auf das blau hinterlegte Feld „Prüfen der Eingaben“ klicken. 

 
 
 
Ihre Eingaben werden nun auf Plausibilität geprüft. Ergibt die Prüfung, dass Sie alle  
Angaben richtig eingegeben haben, können Sie auf Versenden des Formulars klicken 
(grau hinterlegtes Feld oben). 
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74074681012354006 
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